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ZEITGESPRÄCH

Reformbedürftige Wohnungsbaupolitik
Über die Reformbedürftigkeit der Wohnungsbaupolitik besteht unter den Experten und den Beteiligten 
kein Zweifel mehr. Wie jedoch die Wohnungsbaupolitik der Zukunft aussehen sollte, darüber gehen die 
Ansichten auseinander.

Dieter Haack

Schwerpunkte einer Reform der Wohnungsbaupolitik

A us der Tatsache, daß sich die 
Wohnungszahl mit der Zahl 

der Privathaushalte deckt, ist häu
fig voreilig der Schluß gezogen 
worden, der Wohnungsmarkt sei 
im Gleichgewicht und das Problem 
der Wohnungsversorgung könne 
als gelöst betrachtet werden. Im 
Gegensatz dazu gibt es aus meiner 
Sicht keine Erkenntnisse und keine 
Zahlenbasis, aus denen sich eine 
Begründung für den Rückzug des 
Staates aus der Wohnungsbaupo
litik ableiten ließe. Die Lage auf den 
Wohnungsmärkten bedarf vielmehr 
einer sehr differenzierten Betrach
tung. Der globale Ausgleich am 
Gesamtwohnungsmarkt bedeutet 
nur ein scheinbares Gleichgewicht; 
er verdeckt erhebliche regionale 
Ungleichgewichte.

Niemand kann übersehen, daß 
gerade in den letzten Monaten in 
den großstädtischen Regionen die 
Nachfrage nach preiswerten und 
familiengerechten Wohnungen 
deutlich steigt. Mietsteigerungen 
und Warteschlangen bei den Woh
nungsämtern sind untrügliche Zei
chen für wachsende Knappheit. 
Andererseits ist auf anderen Woh
nungsteilmärkten, etwa bei den

kleinen Wohnungen oder in ländli
chen Gebieten, eine durchaus 
gleichgewichtige und befriedigen
de Versorgung zu verzeichnen.

Der globale Ausgleich am Woh
nungsmarkt läßt auch keine Aussa
ge darüber zu, ob auch die Größe 
der Wohnung für die darin wohnen
den Haushalte ausreichend ist. Bei 
Familien mit Kindern ist die Über
belegung der Wohnung eher die 
Regel. Für ältere Menschen fehlt 
ein angemessenes und deren Ein
kommensverhältnissen entspre
chendes Wohnungsangebot. 
Schließlich entwickeln sich die An
sprüche der Bürger an die Wohn- 
qualität deutlich nach oben.

Sozialer Wohnungsbau

Auch der soziale Wohnungsbau 
darf diese Nachfrageentwicklung 
nicht ignorieren. Der soziale Woh
nungsbau behält seine Berechti
gung in dem Maße, wie er sich den 
differenzierter werdenden Versor
gungsproblemen anpaßt. Bereits in 
den letzten Jahren hat sich im so
zialen Wohnungsbau eine deutli
che Schwerpunktverschiebung 
durchgesetzt. Sie muß in konzen
trierter Form weitergeführt werden.

Aus dem allgemeinen sozialen 
Wohnungsbau für breite Schichten 
der Bevölkerung ist heute praktisch 
immer mehr ein gezielter Woh
nungsbau für besonders benach
teiligte Gruppen geworden. Diese 
Konzentration hat es mit sich ge
bracht, daß die Intensität der För
derung im Einzelfall stark zuge
nommen hat mit der weiteren Fol
ge, daß weniger Sozialwohnungen 
gebaut werden konnten.

Alle Prognosen und Analysen 
sind sich darin einig, daß nach wie 
vor jährlich ein Wohnungsbauvolu
men von etwa 400 000 Wohnein
heiten erforderlich ist. Dies kann 
unter Verzicht auf die sogenannte 
Objektförderung, die heute oft und 
pauschal kritisiert wird, nicht gelin
gen. Wenn man den sozialen Woh
nungsbau auf die Wohnversorgung 
der sozial schwächeren Bevölke
rungsgruppen konzentrieren will, 
benötigt man weiterhin ein gewis
ses Maß an Objektförderung. Die 
reine Subjektförderung, wie sie 
verschiedentlich gefordert wird, 
muß hier versagen. Verfechter ge
danklicher Extrempositionen und 
theoretischer Maximalmodelle 
übersehen, daß sehr differenzierte
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Analysen vorliegen, aus denen in 
ruhiger und vernünftiger Weise 
konsensfähige Konsequenzen zu 
ziehen sind. Dies ist durchaus 
möglich, wenn auch nicht leicht, da 
ein in Jahrzehnten gewachsenes 
System nicht von heute auf morgen 
komplett ersetzt werden kann und 
soll.

Gegenwärtige Wohnungspolitik

Die Wohnungspolitik des laufen
den Jahres läßt sich umschreiben 
mit den Stichworten:

□ Verbesserung des Bund-Län- 
der-Verhältnisses;

□ Entbürokratisierung im Bauwe
sen;

□ stärkere Verzahnung von Woh
nungspolitik und Städtebaupolitik, 
insbesondere durch Verbesserung 
des Wohnumfeldes;
□ parlamentarische Initiativen zur 
Änderung des Wohnungsbauge
setzes.

Ich bin nach wie vor der Über
zeugung, daß die großen woh- 
nungs- und städtebaupolitischen 
Aufgaben nur von Bund, Ländern 
und Gemeinden gemeinsam be
wältigt werden können. Wer sich 
etwa für Entbürokratisierung, für ei
ne Verfahrensvereinfachung, für 
Rechtsklarheit und Überschaubar
keit von Fördersystemen einsetzt, 
der kann nicht wollen, daß in jedem 
Bundesland ein anderes woh
nungspolitisches Förderungssy
stem entsteht. Man kann auch 
nicht befürworten, daß Wohnungs
politik sozusagen am Rande unter
schiedlichster Ressortsaufgaben 
nebenbei betrieben wird. Gerade 
der notwendige Umbau des ge
samten wohnungs- und städtebau
politischen Systems erfordert das 
Zusammenfassen aller Kräfte und 
nicht ihre Zersplitterung.

Mit dem gegenwärtig in der par
lamentarischen Behandlung be
findlichen Wohnungsbauände

rungsgesetz werden so zentrale 
Probleme der Wohnungspolitik wie 
Vermehrung der Rückflußmittel, 
Verringerung von Verzerrungen im 
sozialen Mietengefüge durch 
wohnwertorientierte Zinsanhebun
gen, die Bildung größerer Wirt
schaftseinheiten und die Teillibera
lisierung des Sozialwohnungsbe
standes berührt. Dies erfordert ei
ne gründliche Beratung. Leider ist 
die Diskussion um eine Teilliberali
sierung im Sozialwohnungsbe
stand durch spekulative Umwand
lungen von Sozialmietwohnungen 
in Eigentumswohnungen belastet. 
Ich habe mich immer wieder für ei
ne breitere Vermögensbildung 
auch im Wohnungsbestand einge
setzt. Eine profitorientierte Um
wandlung gegen die Wünsche der 
bisherigen Wohnungsinhaber ist 
allerdings nachdrücklich abzuleh
nen. Der Konflikt zwischen Eigen
tumspolitik und Mieterverdrängung 
kann im Wohnungsbauänderungs
gesetz angemessen gelöst wer
den.

Der eigentliche und notwendige 
Umbau des gesamten wohnungs
politischen Systems konnte und
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ordnung, Bauwesen und 
Städtebau.

Dr. jur. Theodor Paul, 54, ist 
Präsident des Zentralver
bandes der Deutschen 
Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer e. V. in 
Düsseldorf.

Helmut Schlich, 44, Dipl.- 
Kaufmann, ist Direktor des 
Deutschen Mieterbundes 
e. V. in Köln.

kann in dieser Legislaturperiode 
nicht mehr in Angriff genommen 
werden. Entscheidende Änderun
gen in einem seit 30 Jahren ge
wachsenen und eingespielten Sy
stem erfordern eine ruhige und ra
tionale Grundsatzdiskussion. Die 
bisherigen Förderarten haben zum 
Teil ein Gestrüpp von Richtlinien, 
Empfehlungen, Verwaltungsver
einbarungen und anderes nach 
sich gezogen, das dringend einer 
Bereinigung bedarf. Diese Bereini
gung muß sich sowohl auf die di
rekte als auch auf die indirekte, die 
steuerliche, Förderung beziehen. 
Bei der Diskussion um die Lösung 
der Wohnungs- und Städtebaupoli
tik in den 80er Jahren haben sich 
bisher grob zwei Positionen her
ausgeschält:

□  Zum einen wird argumentiert, 
der erreichte Stand der Wohnungs
versorgung erlaube es, die her
kömmlichen Instrumente verstärkt 
in die Marktentwicklung einzupas
sen und die Individualförderung zu 
stärken.

□  Die andere Position lautet: Beim 
erreichten Stand der Wohnungs
versorgung können noch beste
hende und neu auftretende Un
gleichgewichte nur mit einem ge
zielten Steuerungsinstrumentarium 
abgebaut werden.

Beide Positionen sind idealty
pisch und entsprechen nicht voll
kommen der Realität. Beide ent
halten aber auch eine gewisse Por
tion Wahrheit. Daher muß man ei
nen pragmatischen und differen
zierten Mittelweg finden. Eine der
artige pragmatische Konzeption 
kann folgendermaßen aussehen:

Objektförderung

Die Beseitigung der gegenwärtig 
noch steigenden Engpässe in der 
Mietwohnungsversorgung ist ohne 
die Fortführung des sozialen Miet
wohnungsbaus nicht möglich. Der
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in der öffentlichen Diskussion er
weckte Eindruck, die Aufgabe des 
Mietwohnungsbaus sei erledigt, 
steht in völligem Gegensatz zur La
ge auf den Mietwohnungsmärkten, 
vor allem in Ballungsgebieten. Der 
öffentlich geförderte Mietwoh
nungsbau muß zur Schließung der 
Angebotslücke für bestimmte 
Gruppen in den Großstädten wei
tergeführt werden.

Mit steigenden Bau- und Finan
zierungskosten nähern sich die Be
willigungsmieten im sozialen Miet
wohnungsbau allmählich den Mie
ten im freifinanzierten Mietwoh
nungsbau an. Der soziale Woh
nungsbau ist jedoch nur dann so
zial, wenn er sich -  was Miete und 
Einkommen der Nutzer angeht -  
deutlich vom freifinanzierten Miet
wohnungsbau unterscheidet. Um 
die Bewilligungsmieten auf ein an
gemessenes Niveau zu bringen, 
muß die Förderintensität pro Woh
nung hoch sein. Das bedeutet eine 
starke Einengung der Zahl der för
derbaren Wohnungen. Aber dies 
ist notwendig, denn der soziale 
Mietwohnungsbau darf nicht in den 
Markt des freifinanzierten Mietwoh
nungsbaus vorstoßen. Hier liegt 
nicht seine Aufgabe, sondern seine 
Grenze.

Denkbar ist neben einer 
Neubauförderung von Mietwoh
nungen zur Versorgung bestimm
ter Problemgruppen auch der „An
kauf von Bindungen” auf dem 
freien Markt. Wir haben darüber in 
unserem Ministerium wiederholt 
diskutiert. Konkret bedeutet dieser 
Vorschlag, daß die öffentliche 
Hand -  in diesem Fall sind es die 
Kommunen -  auf dem freien Miet
wohnungsmarkt für bestimmte 
Wohnungen Belegungsbindungen 
vom Vermieter kauft, um dann die 
Wohnung schwer zu vermittelnden 
Haushalten zu geben. Dieser An
satz erscheint zunächst theoretisch

bestechend, weil eine gezielte 
Wohnungsversorgung erreicht 
werden kann. Die Frage ist aller
dings, ob die Handhabung dieses 
denkbaren Instruments durch die 
Verwaltungen ausreichend flexibel 
vorgenommen werden kann. Au
ßerdem dürfte die angebotserwei
ternde und damit letztlich miet
preisdämmende Wirkung eines 
solchen Instruments gering oder 
zumindest unabschätzbarsein. Im
merhin halte ich die Idee „Ankauf 
von Bindungen” als wohnungspoli
tisches Experiment durchaus für 
sinnvoll.

Subjektförderung

Im Rahmen der Wohnungspolitik 
gewinnt die Subjektförderung über 
das Wohngeld zunehmend an Be
deutung. Am 1. Januar 1978 ist die 
große Wohngeldreform in Kraft ge
treten. Die Wohngeldleistungen 
wurden an gestiegene Einkommen 
und Mieten angepaßt. Strukturver
besserungen unter Vermeidung 
von Schlechterstellungen abge
baut und die Familien mit Kindern 
deutlich begünstigt. Dies hat im 
Einzelfall gerade für die größeren 
Familien zu beachtlichen Verbes
serungen geführt. Die knappen Fi
nanzvorgaben haben uns aber dar
an gehindert, hier das zu tun, was 
im Sinne einer vernünftigen fami
lienpolitischen Zielsetzung eigent
lich notwendig gewesen wäre.

Es bleibt also etwas aufzuarbei
ten. Hinzu kommt, daß das Wohn
geld mit steigenden Einkommen 
und Mieten seinen Förderungswert 
vermindert, also in bestimmten 
Zeitabständen jeweils eine Anpas
sung der Leistungen notwendig ist.

Schließlich hat die Erhöhung der 
Heizkosten in den vergangenen 
Monaten dazu geführt, daß eine 
große Zahl von Haushalten über
mäßig starke zusätzliche Belastun

gen für das „Wohnen” verkraften 
muß. Wir haben deshalb zunächst 
einmal nach dem Vorbild des Heiz
ölkostenzuschußgesetzes von 
1973 für die Heizperiode 1979/80 
einen einmaligen Zuschuß be
schlossen. Ich freue mich, daß es 
gelungen ist, in diese Regelung 
nun doch noch wiederum alle 
Wohngeldempfänger einzubezie
hen. Dies wird uns kurzfristig eine 
wesentliche Entlastung bringen, 
mittelfristig stellt sich natürlich die 
Frage nach einer weiteren Anpas
sung des Wohngeldes unter be
sonderer Berücksichtigung der fa
milienpolitischen Komponente. Ich 
sehe auch zwischen der Steuerde
batte und der Verbesserung des 
Wohngeldes einen engeren Sach
zusammenhang. Wenn bei den 
Beratungen zum Haushaltsentwurf 
1980 aus haushaltspolitischen Er
wägungen von einer Verbesserung 
der Wohngeldleistungen Abstand 
genommen werden muß, dann 
muß diese Argumentation auch mit 
umgekehrtem Vorzeichen gelten.

Wohneigentumförderung

Wir sollten die Eigentumsbildung 
weiter vorantreiben. Mit der Vorla
ge des „7b-Berichts” war die Dis
kussion über eine zweckmäßige 
Ausgestaltung der Eigentumsför
derung eröffnet. Allerdings lief die 
Diskussion zu eng nur auf den 7 b 
ausgerichtet und vernachlässigte 
seinen Zusammenhang im gesam
ten Fördersystem. Daher lautet 
meine Position: Die nachteiligen 
Wirkungen des 7 b kann man nur 
mildern, wenn man ihn im Zusam
menhang mit der gesamten Eigen
tumsförderung fortentwickelt. Mir 
kommt es hier auf folgende Ge
sichtspunkte an:

□  Ein Rechtsanspruch auf die 
Förderung der Bildung von Wohn- 
eigentum muß bestehen bleiben.

□  Die Förderung muß vor allem
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unter familienpolitischen Gesichts
punkten verbessert werden.
□  Die Progressionswirkungen der 
Steuerförderung benachteiligen 
geringer verdienende Familien; sie 
müssen entweder innerhalb des 
Steuersystems oder zwischen di
rekter und steuerlicher Förderung 
ausgeglichen werden.

Die Mittel zur Erhaltung und Er
neuerung der Innenstadtbereiche 
müssen mittelfristig spürbar ange
hoben werden, sollen sie auch nur 
annähernd den absehbaren Pro
blemen gerecht werden. Stadter
neuerung heißt zunehmend auch 
Ersatzwohnungsbau in ertrags
schwachen Stadtquartieren. Weiter

werden wir ein neues Instrumenta
rium zur Verbesserung des Wohn- 
umfeldes entwickeln. Damit wür
den sich übrigens auch die privaten 
Investitionsbedingungen spürbar 
verbessern, so daß wir mit städte
baulichen Instrumenten woh
nungspolitische Wirkungen erzie
len können.

Theodor Paul

Rückbesinnung auf marktwirtschaftliche Regelungen

Die Wohnungspolitik ist fast in 
all ihren Bereichen reformbe

dürftig. Ob man das System der öf
fentlichen Wohnungsbauförderung 
nimmt oder das der Bestandserhal
tung und Bestandsverbesserung 
auch durch energiesparende Maß
nahmen, ob man das geltende 
Mietrecht mit seiner negativen Wir
kung auf den freifinanzierten Mehr
familienhausbau betrachtet oder 
das steuerliche Umfeld sowohl für 
die Errichtung neuer Wohnungen 
als auch für die Bewirtschaftung 
der vorhandenen: Überall rufen die 
Verhältnisse nach Verbesserung.

Das herausragende Merkmal der 
augenblicklichen Wohnungspolitik 
scheint aber gerade die Orientie
rungslosigkeit zu sein, program
miert durch den Umstand, daß sich 
in ihr zwei Grundpositionen gegen
überstehen, die nicht miteinander 
vereinbar sind: Während die Ver
treter der einen Richtung die 
Grundsätze der marktwirtschaftli
chen Ordnung auch im Wohnungs
wesen zur Geltung kommen lassen 
wollen, schlagen die anderen die 
konsequente Wahrnehmung der 
wohnungswirtschaftlichen Aufga
ben durch die öffentliche Hand mit 
entsprechender ständiger Verfei

nerung der wohnungspolitischen 
Gesetzgebung vor.

Ein typisches Beispiel für eine 
wohnungspolitische Kurzschluß
handlung, die in der Wohnungs
wirtschaft zwangsläufig zur Verwir
rung führen muß, ist der kürzlich 
von den Fraktionen der Regie
rungskoalition gefaßte Beschluß, in 
die Diskussion um das Wohnungs
bauänderungsgesetz 1978 eine 
Verlängerung der Kündigungsfrist 
nach der Umwandlung von Sozial
wohnungen in Eigentumswohnun
gen von bisher drei Jahren auf 
zehn Jahre einzubringen. Dies ist 
weder nötig noch zweckmäßig, 
sondern lediglich als Reaktion auf 
Versuche zu werten, die ange
strebte vorsichtige und weithin als 
vernünftig angesehene Liberalisie
rung des Sozialwohnungsbestan
des zu diffamieren. Dies scheint 
auch zu gelingen, obwohl die Bun
desregierung und auch der Bun
deswohnungsbauminister Haack 
selbst erklärt haben, daß hier kei
neswegs ein Ausverkauf von So
zialwohnungen stattfindet.

Es ist in hohem Maße verwerflich 
und zu mißbilligen, wenn in Einzel
fällen Geschäftemacher öffentlich

geförderte Wohnungen zu einem 
wegen der sozialen Bindungen ge
drückten Preis kaufen, um sie in Ei
gentumswohnungen umzuwandeln 
und zu einem höheren Peis zu ver
kaufen. Der augenblickliche Schutz 
der Mieter vor dem Verlust der 
Wohnung bei einem Verkauf an 
Dritte ist aber auch nach Ansicht 
der Bundesregierung völlig ausrei
chend. Wer dies nicht glaubt, mag 
die ausführliche Darstellung des 
rechtlichen Mieterschutzes in die
sen Fällen nachlesen, die die Bun
desregierung auf eine kleine Anfra
ge zur Eigentumsbildung im sozia
len Wohnungsbau (Drucksache 
2250 des Deutschen Bundestages) 
gegeben hat.

Bei der wohnungspolitischen 
Auseinandersetzung ist offensicht
lich jedes Mittel recht, um den Bür
gern marktwirtschaftliche Grund
sätze im Wohnungswesen ver
dächtig zu machen. Dabei hat in 
der Vergangenheit gerade die Ge
währleistung einer sozial abgesi
cherten marktwirtschaftlichen Ord
nung auch in der Wohnungswirt
schaft die Bürger angeregt, ihr 
Geld in den Bau von Wohnungen 
zu investieren, um damit die ent
scheidende Voraussetzung für ein
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ausreichendes und bedarfsgerech
tes Wohnungsangebot nach einer 
grenzenlosen Zerstörung zu schaf
fen.

Es ist offenbar erforderlich, im
mer wieder klarzumachen, welche 
Vorteile ein auf dieser Grundlage 
aufgebautes Wohnungswesen für 
die Mieter bringt. Die Alternative ist 
doch -  wie es der Kölner Staats
rechtler Professor Friauf einmal zu
treffend formuliert hat -  die staatli
che Wohnungsversorgung, bei der 
die Wohnungssuchenden allein auf 
das Wohlwollen der Behörden an
gewiesen wären, die ihnen als In
haberin eines staatlichen Vertei
lungsmonopols obrigkeitlich den 
entsprechend gesetzlich fixierten 
Wohnraum analog des ebenfalls 
staatlich festgelegten Bedarfs zu
weisen würde.

Dieser Hinweis ist vor allem des
halb nötig, weil die Folgen des Ab- 
weichens vom marktwirtschaftlich 
bestimmten Kurs der Wohnungs
politik heute schon sichtbar sind: 
Das Ergebnis der Wohnungsbau
fertigstellung ist in den vergange
nen Jahren immer schlechter ge
worden. Es erreichte im vergange
nen Jahr mit 367 516 erbauten 
Wohnungen einen neuen Tief
stand. 1978 wurden nur noch 
15 000 Wohnungen im freifinan
zierten Mietwohnungsbau errichtet. 
Die Zahl der öffentlich geförderten 
Wohnungen sank auf 135 000, 
nachdem es 1975 immerhin noch 
154 000 waren.

Neuer Wohnungsmangel

Es sieht so aus, als ob für dieses 
Jahr keine nennenswerte Besse
rung beim Wohnungsneubau zu 
erwarten ist. Das Bonner Städte
bauinstitut rechnet für 1979 nur 
noch mit rund 107 000 neuen So
zialwohnungen. Die Zahl der freifi
nanzierten Mietwohnungen dürfte 
sich gewiß nicht erhöhen. Auf den 
Bau von Eigenheimen und Eigen
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tumswohnungen werden sich die 
verschlechterten wirtschaftlichen 
Bedingungen -  steigende Bau- 
und Bodenpreise sowie höhere 
Zinsen -  auch nicht gerade förder
lich auswirken.

Neuer Wohnungsmangel, insbe
sondere in Ballungsgebieten, das 
scheint das Ergebnis einer Woh
nungspolitik, die seit rund zehn 
Jahren die Wohnungswirtschaft mit 
gesetzlichen Wechselbädern trak
tiert. Am Hemmnis zunehmender 
staatlicher Gängelei und immer 
deutlicher werdender Unrentabilität 
entlang schrammt sie schier unauf
haltsam in einen allgemeinen er
neuten Versorgungsengpaß hinein. 
Zwar weiß man von dieser Gefahr, 
und man kennt auch Mittel, ihr zu 
begegnen, doch rafft sich keiner 
dazu auf, sie auch anzuwenden.

Verfahrene Situation

Dies ist zunächst einmal am Bei
spiel des öffentlich geförderten 
Wohnungsbaus erkennbar. Stich- 
worte wie Fehlbelegung, Mieten
verzerrung und Zuteilungs-Unge
rechtigkeit mögen neben der 
Schwierigkeit, angesichts der lee
ren Haushaltskassen die Förde
rungstätigkeit auszuweiten, zeigen, 
wie verfahren die Situation ist. Vor
schläge, wie man da wieder her
auskommt, gibt es — sogar aus 
dem Bundeswohnungsbauministe
rium, wie eine kürzlich auf geheim
nisvolle Weise in die Öffentlichkeit 
gelangte Reformstudie verrät. 
Doch die Bundesregierung gibt 
nicht zu erkennen, ob sie bereit 
wäre, einen dieser Vorschläge 
auch zu verwirklichen.

Bundeswohnungsbauminister 
Haack ließ jüngst auf dem Deut
schen Mietertag in Berlin erken
nen, daß im Augenblick über zwei 
Veränderungen nachgedacht wird: 
Zum einen über die Erhöhung der 
Förderungsintensität pro Woh
nung, um die Bewilligungsmieten

wenigstens auf dem jetzigen Stand 
zu halten, und zum anderen über 
den Vorschlag, zur Versorgung be
stimmter Problemgruppen mit den 
Vermietern von Wohnungen im 
freien Bestand Belegungsbindun
gen zu vereinbaren und entspre
chend zu entschädigen.

Alles in allem ist jedoch nicht 
sichtbar, wie man den Kardinalfeh
lern wie Fehlbelegung und Mieten
verzerrung beikommen will und wie 
man vor allem die Zahl der öffent
lich geförderten Neubauwohnun
gen zu Preisen, die von denen, die 
sie am dringendsten benötigen, 
auch bezahlt werden können, ver
größern will. Nach wie vor wird das 
Fertigstellungsergebnis stagnie
ren, und nach wie vor wird die 
staatliche Subventionierung in der 
Masse an denjenigen Vorbeigehen, 
für die sie eigentlich gedacht ist.

So oder so: Der soziale Woh
nungsbau wird die Lücke, die im 
Wohnungsbau dadurch entstanden 
ist, daß Bürger sich weigern, ihr 
Geld weiter in den freifinanzierten 
Bau von Wohnungen zu investie
ren, ohnehin nicht schließen kön
nen. Gleichwohl rührt sich zur Be
lebung des privaten Mietwoh
nungsbaus keine gesetzgeberi
sche Hand. Seitdem der Erfah
rungsbericht der Bundesregierung 
zum Zweiten Wohnraumkündi- 
gungsschutzgesetz jeden Zusam
menhang zwischen seinen Rege
lungen und dem beinahe totalen 
Ausfall der Produktion in diesem 
Bereich geleugnet hat, ist eine Ver
besserung des geltenden Miet
rechts vorerst nicht zu erwarten.

Der Parteilichkeit unverdächtig, 
aber dennoch hinreichend sach
verständig, ist in dieser Beziehung 
gewiß der Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirt
schaft. Für Versicherungsgesell
schaften war das Engagement im 
privaten Mietwohnungsbau über 
Jahrzehnte hinweg eine vernünfti
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ge Geldanlage. Dies gilt heute 
nicht mehr, wie der Verband in ei
ner Umfrage bei seinen Mitglieds
gesellschaften ermittelt hat.

Die Versicherer führen das auf 
die Vorschriften des Gesetzes zur 
Regelung der Miethöhe zurück, 
das Bestandteil des Zweiten 

Wohnraumkündigungsschutzge- 
setzes ist. Seine Vorschriften, so 
sagen sie, müßten verbessert wer
den, wenn die Versorgung der Be
völkerung mit ausreichendem Miet- 
wohnraum langfristig gesichert 
sein soll. Sie verhinderten nämlich 
das Hineinwachsen von Neubau
wohnungen in die Rentabilität, da 
sie die Anpassung der Mieten an 
die gestiegenen Kosten unnötig er
schwerten.

Rechtsunsicherheit

Daß die Mietgesetzgebung die 
Rentabilität des Hauseigentums 
nicht nur im Neubaubereich, son
dern auch im Altbestand in einem 
hohen Maße gefährdet, ist heute -  
sieht man vom Deutschen Mieter
bund ab -  übereinstimmende Mei
nung in der Wohnungswirtschaft. 
Die Erfahrungen, die sich aus der 
Untersuchung der Versicherungs
wirtschaft ergeben haben, werden 
allgemein bestätigt: Ohne den Ein
griff des Gesetzgebers wäre es 
auch angesichts steigender Preise 
möglich gewesen, Neubauten in 
die Rentabilität zu bringen und be
stehende Wohnungen wirtschaft
lich zu verwalten.

Die Rechtsprechung der Amts
und Landgerichte bei Rechtsstrei
tigkeiten über die Höhe des Miet
zinses oder über die Beendigung 
eines Mietverhältnisses über 
Wohnraum wird von Tag zu Tag 
verwirrender. Die uneinheitliche 
Rechtsprechung läßt nach Auffas
sung des Gesamtverbandes Ge
meinnütziger Wohnungsunterneh
men deutlich werden, daß die Ge-
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richte überfordert sind, die zahlrei
chen Zweifelsfragen wirtschaftli
cher und tatsächlicher Art zu lösen. 
Die Bemühungen, einen Rechts
entscheid einzuführen, um bei 
grundsätzlich kontroversen
Rechtsfragen zu einer einheitlichen 
Rechtsprechung zu kommen, wer
den von der Bundesregierung nicht 
mit dem nötigen Nachdruck ver
folgt. So wächst die Rechtsunsi
cherheit weiter, und das Vertrauen 
in die Rechtsstaatlichkeit wird 
kaum merkbar abgebaut. Alles in 
allem sind in den letzten Jahren 
selbst gerechtfertigte Mieterhöhun
gen infolge einer äußerst restrikti
ven Rechtsprechung und aufgrund 
der Mängel, die im System der 
ortsüblichen Vergleichsmiete lie
gen, vielfach unmöglich geworden.

Wenn schon die Erhaltung des 
vorhandenen Wohnungsbestandes 
angesichts der schwindenden 
Rentabilität schwierig ist, so gilt 
das naturgemäß um so mehr für 
die Wertverbesserung. Die staatli
chen Mittel sind bislang zum gro
ßen Teil in Wohnungsbestände ge
flossen, in denen sowohl bei Ver
mietern als auch bei Mietern die 
Modernisierungsbereitschaft ohne
hin vorhanden war und auch die 
Fähigkeit, die Verbesserungen zu 
finanzieren und über Mietanhebun
gen mitzutragen.

Dirigistische Vorschriften

Die Zuteilung der Förderungs
mittel muß gezielter erfolgen. Zu
schüsse sollten ausschließlich ein
kommenschwachen Hauseigentü
mern zugute kommen, bei denen 
steuerliche Erleichterungen nicht 
viel bringen, da die entsprechen
den Einkünfte nicht vorhanden 
sind. Mietern müßte mit einer ent
sprechenden Wohngeldverbesse
rung geholfen werden. Vor allem 
aber gilt auch hier, daß Hemmnisse 
beseitigt werden müssen, die im 
Mietrecht begründet liegen.

Zum einen reicht der umlagefä
hige Satz in Höhe von 11 % des 
Modernisierungsaufwandes nicht 
aus, um die Investitionskosten ab
zudecken. Zum anderen behindert 
selbst diese zu geringe Umlage 
den Hauseigentümer auch noch 
dabei, seine Grundmiete zur Rege
lung der Miethöhe anzupassen. 
Letzteres gilt übrigens auch für alle 
Investitionen zum Zwecke der 
Energieeinsparung. Dieses Gebiet 
ist im übrigen ein Musterbeispiel 
dafür, in welchem Maße bereits 
heute in den Vorstellungen der 
Bundesregierung das Wohnungs
wesen von marktwirtschaftlichen 
Regelungen auszunehmen ist. 
Während in allen anderen wirt
schaftlichen Bereichen die Siche
rung der Energieversorgung durch 
marktwirtschaftliche Lösungen er
reicht werden soll, will man in der 
Wohnungswirtschaft Energieein
sparungen durch dirigistische Vor
schriften erzwingen.

Dabei ist es der Bundesregie
rung offensichtlich gleichgültig, ob 
sich die durch die geplanten An
ordnungen ausgelösten Investitio
nen als wirtschaftlich erweisen 
oder nicht. Auch wischt sie erhebli
che medizinische und bauphysika
lische Probleme, zum Beispiel bei 
der Wärmedämmung, vom Tisch. 
Schließlich ist ziemlich zweifelhaft, 
ob die angestrebten Zwangsmaß
nahmen überhaupt geeignet sind, 
maßgeblich zur Energieeinsparung 
beizutragen.

Diese staatlichen Eingriffe wer
den mit der Behauptung begrün
det, daß im Wohnungswesen -  im 
Gegensatz zu anderen Wirt
schaftsbereichen -  die Betroffe
nen nicht immer gleichzeitig auch 
die Zahlenden seien. Vermieter 
bzw. Hauseigentümer aber sind 
schon wegen der hohen Belastun
gen durch die sogenannten Ne
benkosten daran interessiert, die 
Heizkosten niedrig zu halten. Stei-
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gerungen auf diesem Gebiet 
schmälern automatisch ihre Chan
ce auf wirtschaftlich gebotene 
Mietanpassungen.

Wenn Hauseigentümer eine 
Möglichkeit sehen, im Heizungsbe
reich Aufwendungen zu senken 
oder zumindest deren Anstieg zu 
bremsen, dann nehmen sie diese 
auch wahr. Die Sensibilität der 
Mieter gegen Erhöhungen der 
Wohnkosten ist -  nicht zuletzt 
durch die Politisierung der Mieten 
— so weit fortgeschritten, daß stän
dig steigenden Belastungen eine 
immer geringer werdende Zah
lungsbereitschaft gegenübersteht. 
Dies wiederum führt angesichts der 
starren mietpreisrechtlichen Vor

schriften zu immer größeren 
Schwierigkeiten bei dem Bemü
hen, wirtschaftlich erforderliche 
Grundmieten zu erzielen.

Im Wohnungswesen wird seit 
Jahren in eklatanter Weise gegen 
die den übrigen Wirtschaftszwei
gen zugrunde liegenden Rechts
und Ordnungsprinzipien verstoßen. 
Durch gesetzliche Bestimmungen 
hat man den Markt zerstört und 
seine soziale Komponente durch 
ausufernde Regelungen ins Ge
genteil verkehrt. Die Krise, in der 
die Wohnungswirtschaft steckt und 
die sich nicht nur in den niedrigen 
Neubauleistungen dokumentiert, 
ist auf politische Fehlentscheidun
gen zurückzuführen. Ziel einer 
neuen Wohnungspolitik muß zu

nächst einmal die Wiederherstel
lung der vollen Funktionsfähigkeit 
des Marktes sein, was einer ver
nünftigen Berücksichtigung sozia
ler Komponenten nicht im Wege 
steht.

Dies gilt vor allem deshalb, weil 
die marktwirtschaftswidrigen Ein
griffe des Staates in das woh
nungswirtschaftliche Geschehen 
das Vertrauen vieler Bürger in die 
Wohnungspolitik zerstört haben. 
Ohne Vertrauen wird aber deren 
Bereitschaft, Investitionen zum 
Vorteil der Wohnungsversorgung 
vorzunehmen, nicht wieder ge
weckt werden können. Ohne diese 
Bereitschaft wiederum wird es kei
ne ausreichende Wohnungsver
sorgung geben.

Helmut Schlich

Rückkehr zu einer sozialen Wohnungspolitik

W enn heute von Reformbe
dürftigkeit der Wohnungspo

litik gesprochen wird, verbindet 
sich damit vielfach die Forderung, 
die Wohnungswirtschaft in die 
„freie Marktwirtschaft” zu überfüh
ren. Hinter dieser Forderung, die 
von Teilen der so genannten Woh
nungswirtschaft, den Vermieteror
ganisationen, der Kredit- und Ver
sicherungswirtschaft, aber auch 
von der CDU/CSU erhoben wird, 
steckt die Annahme, daß bestimm
te Probleme und Fehlentwicklun
gen im Wohnungswesen über das 
Patentrezept „Liberalisierung” ge
löst werden können. Als Begrün
dung wird meist auch die angeblich 
ausreichende Wohnungsversor
gung genannt. In der „Zielsetzung” 
des Wohnungsbauänderungsge
setzes 1978 heißt es z. B.: es sei 
„notwendig” ( . . . )  „aufgrund der
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gegenwärtigen wohnungswirt
schaftlichen Verhältnisse” ( . . . )  
„die Bindungen für öffentlich geför
derte Wohnungen aufzulockern” .

Richtig ist: Die Wohnungsversor
gung in der Bundesrepublik war im 
Durchschnitt noch nie so gut wie 
heute. Indiz dafür ist der Gleich
stand des statistischen Wohnungs
bestandes mit der Zahl der Haus
halte. Allerdings: Mehr sagt dies 
auch nicht aus; im Gegenteil, der 
tatsächliche Stand der Wohnungs
versorgung wird verschleiert.

So sind im statistischen Woh
nungsbestand nach Schätzungen 
von Fachleuten rund 1,2 Mill. Woh
nungen enthalten, die nicht mehr 
existieren (nicht erfaßte Abrisse, 
Zusammenlegungen oder Zweck
entfremdungen). Enthalten sind 
darin auch schätzungsweise

700 000 Zweitwohnungen, die für 
die Wohnungsversorgung der Be
völkerung überhaupt nicht bereit
stehen. Schließlich genügen schät
zungsweise mindestens 1 Mill. 
Wohnungen nicht den Mindestan
sprüchen an eine menschenwürdi
ge Unterbringung. In den nächsten 
Jahren werden zudem 2 bis 3 Mill. 
Wohnungen ersetzt werden müs
sen, weil ihre Sanierung/Moderni
sierung mit vertretbarem Aufwand 
nicht mehr möglich ist.

Ein Fehlschluß wäre es auch, 
von dem gegenwärtigen Bevölke
rungsrückgang auf einen Rück
gang der Wohnungsnachfrage zu 
schließen. In den nächsten Jahren 
ist eher das Gegenteil zu erwarten: 
Die Zahl der Haushalte -  und da
mit die Wohnungsnachfrage -  wird 
zunehmen, weil die geburtenstar
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ken Jahrgänge der 50er und 60er 
Jahre das heiratsfähige Alter errei
chen, Haushalte gründen und da
mit Wohnungen nachfragen und 
weil die Zahl der Kleinhaushalte, 
die relativ mehr Wohnraum benöti
gen, überproportional zunimmt. 
Auch der stetig zunehmende, 
„wohlstandsbedingte” Wohnflä
chenbedarf darf von der Woh
nungspolitik nicht vernachlässigt 
werden.

Regionale Ungleichgewichte

Eine befriedigende Wohnraum
versorgung in der Bundesrepublik 
besteht also noch nicht, so daß die 
vom Bundesbauministerium und 
von den Experten der Wohnungs
wirtschaft für erforderlich gehaltene 
Zahl von jährlich mindestens 
400 000 Neubauwohnungen reali
stisch ist.

Die statistische Durchschnittsbe
trachtung auf Bundesebene ver
birgt aber noch etwas anderes: 
Zwischen der Wohnungsversor
gung in Stadt und Land sowie zwi
schen den verschiedenen Regio
nen bestehen erhebliche Unter
schiede. Es gibt nicht den Woh
nungsmarkt der Bundesrepublik, 
sondern Tausende von Teilmärk
ten. Seit einiger Zeit entwickeln 
sich die Wohnungsmärkte in ländli
chen und in Ballungsgebieten 
deutlich auseinander.

Auf dem Land wird die Woh
nungsversorgung relativ immer 
besser -  nicht zuletzt wegen der 
dort noch möglichen Bildung von 
Wohneigentum für Durchschnitts
verdiener (hohe Eigenleistungen, 
niedrige Grundstückspreise). Aller
dings gibt es Ausnahmen, z. B. in 
bevorzugten Fremdenverkehrsge
bieten mit hohem Zweitwohnungs- 
Anteil und industriellen Zentren au
ßerhalb der Industrieregionen.

In den Ballungsgebieten dage
gen, vor allem in den Großstädten,

zeigt sich ein ausgesprochener 
Wohnraummangel, eine „neue 
Wohnungsnot” , die auch die poli
tisch Verantwortlichen -  so kürz
lich die Konferenz der Länderwoh
nungsbauminister in Wiesbaden, 
so Bundesbauminister Haack auf 
dem Deutschen Mietertag 1979 -  
nicht mehr nur als „regionale Un
gleichgewichte” abtun. Schlange 
stehende Wohnungssuchende vor 
den Zeitungshäusern am Wochen
ende und wachsende Karteien für 
„Dringlichkeitsfälle” bei den städti
schen Wohnungsämtern signali
sieren diese Entwicklung für jeden 
sichtbar.

Hauptursachen

Die „neue Wohnungsnot” hat 
mehrere Gründe:

□  Der Mietwohnungsbau 
schrumpft seit Jahren und ist fast 
zum Erliegen gekommen. Der An
teil der fertiggestellten Wohnungen 
in Mehrfamilienhäusern sank von 
1974 mit 59,6% auf 29,6%  im 
Jahre, 1978.

□  Der Bestand der noch preiswer
ten, insbesondere für einkom
mensschwache Bevölkerungs
schichten finanziell tragbaren Alt
bauwohnungen verringert sich 
ständig durch Sanierung und Mo
dernisierung.

□  Die Neubautätigkeit konzen
triert sich auf ländliche Gebiete: 
1978 lagen mehr als % aller fertig
gestellten Wohnungen in Gemein
den unter 50 000 Einwohnern. 
Auch im Jahre 1979 wird sich die
ser Anteil kaum verringern.

Die Hauptursache sind ungünsti
ge Kosten- und Marktfaktoren: 
Überdurchschnittlich steigende 
Bau- und Grundstückspreise sowie 
die erneute Verschlechterung der 
Finanzierungsbedingungen; inner
halb eines Jahres ist der Hypothe
kenzins um 2,5 Prozentpunkte ge
stiegen. Um eine Neubaumietwoh

nung heute kostendeckend zu ver
mieten, wäre eine Miete von 15 bis 
20 DM/qm im Monat erforderlich. 
Am Markt sind aber im Schnitt 
höchstens 10 DM/qm erzielbar; 
Durchschnittsverdiener können al
lenfalls 6 bis 7 DM/qm verkraften.

Trotz der hohen Steuervergün
stigungen ist der Neubau gegen
wärtig so verlustbringend, daß 
kaum noch ein Investor bereit ist, in 
den Mietwohnungsneubau zu inve
stieren. Eine „Reform” des sozia
len Mietrechts, sprich: Aufhebung 
oder Lockerung der Mieterhö
hungsvorschriften für nicht preis
gebundene Wohnungen -  wie sie 
vor allem von der Vermieterorgani
sation gefordert wird, würde an die
sen Bedingungen nichts ändern. 
Denn nicht das Mietrecht, sondern 
Marktfaktoren sind für den Rück
gang des freifinanzierten Mietwoh
nungsbaus verantwortlich.

Das Miethöhegesetz hat im übri
gen auch keinen Einfluß auf die 
Mietpreisbildung bei neu gebauten 
Wohnungen, da bei Erst- bzw. 
Wiedervermietung die Miete frei 
vereinbart werden kann. Obergren
ze für diese Marktmiete ist im we
sentlichen die finanzielle Bela
stungsfähigkeit der Wohnungs
nachfrager. Ein Beispiel verdeut
licht, daß eine heute neu gebaute 
Wohnung -  mit einer Kostenmiete 
von 15 bis 20 DM/qm -  auch auf 
längere Sicht unrentabel bleiben 
wird. Die statistische „Durch
schnittsfamilie” mit einem ausga
benfähigen Einkommen von knapp 
2700 DM (Basis: 1978) müßte bei 
einem Marktpreis von „nur” 10 
DM/qm zuzüglich Heizkosten mo
natlich mindestens 1000 DM für die 
Wohnung aufbringen. Das bedeu
tet eine Belastung von 37 % des 
ausgabenfähigen Einkommens, 
ein Wert, bei dem die Belastungs
fähigkeit des größten Teils der Be
völkerung weit überschritten wird.
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Eine „Reform” der Mieterhö
hungsvorschriften könnte den Neu
bau von freifinanzierten Mietwoh
nungen also überhaupt nicht posi
tiv beeinflußen, da die entschei
denden Marktfaktoren -  Kosten ei
nerseits, Einkommen und Bela
stungsfähigkeit andererseits -  
nicht geändert würden. Begünstigt 
würden lediglich die Eigentümer 
des Wohnungsbestandes, der 
überwiegend eine Rendite abwirft 
oder zumindest in die Kostendek- 
kung hineingewachsen ist. Dies 
wird durch das geltende Miethöhe
gesetz gewährleistet, das dem 
Vermieter ja nicht nur die regelmä
ßige Erhöhung an die marktorien
tierte Vergleichsmiete gestattet, 
sondern vor allem auch die Abwäl
zung aller Betriebs- und Kapital
kostenerhöhungen sowie der Mo
dernisierungskosten mit 11%.  Der 
Erfahrungsbericht der Bundesre
gierung zum 2. Wohnraumkündi- 
gungsschutzgesetz weist nach, 
daß diese Regelungen voll ausrei
chen, um die Wirtschaftlichkeit des 
Miethausbesitzes zu sichern.

Begrenztes
Förderungsvolumen

Der soziale Wohnungsbau 
schließt die Investitionslücke im 
Mietwohnungsbau nicht mehr. 
Während von 1970 bis 1974 durch
schnittlich über 150 000 Sozial
wohnungen im Jahr gebaut wur
den, waren es 1975 bis 1978 
durchschnittlich nur noch 121 000; 
1978 wurden gerade noch 90 000 
Sozialwohnungen errichtet. Hinzu 
kommt, daß die geringe öffentliche 
Förderung für den sozialen Woh
nungsbau größtenteils in Eigen
tumsmaßnahmen fließt -  1978 wa
ren über 50 % der Sozialwohnun
gen Eigenheime -  und der Sozial
mietwohnungsbau nicht einmal in 
den Bedarfsschwerpunkten, näm
lich den Großstädten, stattfindet. 
Das Bundesbauministerium hat er

mittelt, daß weniger als 20 % der 
öffentlich geförderten Wohnungen 
in innerstädtischen Sanierungsge
bieten gebaut werden.

Zu hohe Bau-, Grundstücks- und 
Finanzierungskosten auf der einen 
und ein begrenztes Förderungsvo
lumen auf der anderen Seite erlau
ben es kaum noch, in Ballungsge
bieten Sozialmietwohnungen mit 
tragbaren Mieten zu errichten, so 
daß naturgemäß die öffentliche 
Förderung überwiegend in ländli
che Bereiche -  und dort vor allem 
in Eigentumsmaßnahmen — geht, 
weil dort die Investitionsbedingun
gen relativ günstiger sind.

Absurde Forderung

Angesichts der „neuen Woh
nungsnot” in den Ballungsgebie
ten, von der die immer noch unge
nügend versorgten einkommens
schwachen Bevölkerungsschich
ten am meisten betroffen sind, ist 
daher die Forderung geradezu ab
surd, den sozialen Wohnungsbau 
zu „liberalisieren” , d. h. die Bin
dungen zu lockern. Eine derartige 
„Reform” wäre sowohl ein woh
nungspolitischer als auch ein ver
teilungspolitischer Skandal. Weni
ger denn je kann auf den Sozial
wohnungsbestand als wohnungs- 
und sozialpolitische „Manövrier
masse” zur Versorgung besonders 
der einkommensschwachen Bevöl
kerung verzichtet werden. Eine 
Lockerung der Bindungen im So
zialwohnungsbestand, die die öf
fentliche Hand sich in der Vergan
genheit mit hohen Subventionen 
erkauft hat, ist durch nichts ge
rechtfertigt. Die „neue Wohnungs
not” legt eher noch eine Verschär
fung der Bindungen nahe.

Der noch unbefriedigende Stand 
der Wohnungsversorgung, insbe
sondere aber die „neue Woh
nungsnot” in den Ballungsgebie
ten, machen jedoch nach Ansicht

des Deutschen Mieterbundes eine 
Wende in der Wohnungspolitik un
umgänglich. Ob man diese Wende 
„Reform” nennt oder Rückkehr zu 
den Grundsätzen einer sozialen 
Wohnungspolitik, ist unerheblich.

Prioritäten

Vorrangig ist, das begrenzte För
derungsvolumen konzentriert und 
gezielt dort einzusetzen, wo die 
Wohnungsprobleme am größten 
sind, also in den Großstädten und 
Ballungsgebieten. Nach Ansicht 
des Deutschen Mieterbundes ist 
daher die Schaffung eines „groß
stadtgerechten” Sozialmietwoh
nungsprogramms von mindestens 
100 000 Wohnungen jährlich erfor
derlich. Durch ausreichende Sub
ventionierung sind finanziell trag
bare Mieten auf Dauer sicherzu
stellen. Ergänzend muß die Moder
nisierungsförderung verstärkt wer
den, um die zunehmende Verdrän
gung der Mieter zu verhindern. Es 
muß gesichert sein, daß alle Mo
dernisierungssubventionen — also 
auch Steuererleichterungen -  den 
Mietern zugute kommen. Nur so 
kann auf Dauer das „Ausbluten” 
unserer Großstädte verhindert wer
den.

Die politisch Verantwortlichen 
müssen sich dazu durchringen, 
endlich die Prioritäten der Woh
nungspolitik neu zu bestimmen. 
Dazu gehört vor allem eine grund
legende Umstrukturierung des „ei- 
gentümerlastigen” Subventionsvo
lumens für das Wohnungswesen, 
das nur noch mit einem Viertel den 
Mietern zugute kommt. Und dazu 
gehört auch, daß man vor „heiligen 
Kühen” der Wohnungspolitik nicht 
zurückschreckt, etwa dem als all
gemeines Förderungsinstrument 
überholten § 7 b EStG, der den 
Steuerzahler jährlich 5 Mrd. DM 
kostet, aber zur Lösung der „neu
en Wohnungsnot” nur einen unwe
sentlichen Beitrag leistet.

490 WIRTSCHAFTSDIENST 1979/X


